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AUS DER PRAXIS — LES LECTEURS PARLENT

Die Rechtsnatur von Waldabstandsvorschriften (Bundesgerichtsentscheid)

Das Bcugese/z des Kantons Obwalden vom 16. Mai 1965 verlangt gegenüber
Waldrändern einen Gebäudeabstand von 20 m. Der Gemeinderat ist ermächtigt,
unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat, Ausnahmen zu ge-
statten, wenn schützenswerte Interessen des Eigentümers bestehen und dadurch
keine wichtigen öffentlichen oder privaten Interessen gefährdet oder verletzt
werden.

Der Regierungsrat hat in der Folge einer solchen Bewilligung der Gemeinde X
die Genehmigung verweigert. Er liess sich dabei von einer Stellungnahme des

kantonalen Oberforstamtes leiten und erklärte, dass der Näherbau sowohl die

Bewirtschaftung des benachbarten Waldes erschweren wie auch die Wohnver-
hältnisse in den geplanten Wohnungen beeinträchtigen würde. Der Bodeneigen-
tümer erhob gegen diesen Beschluss staatsrechtliche Beschwerde beim Bundes-
gericht. Er erklärte, die kantonale Verwaltung habe ihm dadurch, dass er keine
Möglichkeit erhielt, sich zum Gutachten des Oberforstamtes zu äussern, das recht-
liehe Gehör verweigert, und der Regierungsrat habe die Bewilligung willkürlich,
das heisst grundlos verweigert. Das Bundesgericht hat die Beschwerde am
10. Juni 1966 als unbegründet erklärt und abgewiesen. Zu den einzelnen Vor-
würfen nahm es zusammenfassend wie folgt Stellung:
a) Soweit das kantonale Recht dies nicht vorsieht, besteht kein Anspruch darauf,

zu einem von der Bewilligungsbehörde eingeholten verwaltungsinternen Be-
rieht Stellung zu nehmen.

b) Der Regierungsrat hat genügend Gründe dafür genannt, dass ein Näherbau
sowohl für eine gute Waldwirtschaft wie auch für die zukünftigen Bewohner
der betreffenden Wohnungen nachteilig wäre. Der Beschwerdeführer ver-
mochte diese Gründe nicht zu widerlegen.
Im Frühjahr 1969 gelangte derselbe Eigentümer wieder an den Regierungsrat

und behauptete, das Verbot des Näherbaus stelle in bezug auf den nun unüber-
baubaren Teil seines Grundstückes eine maten'e//e Enteigmmg dar und verlangte
eine Entschädigung von etwa 200 000 Franken bzw. die Eröffnung eines Ent-
eignungsverfahrens zur Feststellung der Entschädigung. Der Regierungsrat ver-
neinte das Vorliegen einer materiellen Enteignung und lehnte die Einleitung eines

Enteignungsverfahrens ab. Gegen diesen Entscheid erhob der Eigentümer erneut
staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht. Er machte geltend, sein Grund-
stück sei vor Inkrafttreten des Baugesetzes unter hohen Kosten erschlossen worden
und sei nun nur noch zu einem Viertel überbaubar. Das Bauverbot sei ein
besonders schwerer Eingriff, der den beabsichtigten und früher zugelassenen
Gebrauch der Sache verbiete. Die Ablehnung seiner Entschädigungsforderung
durch den Regierungsrat sei willkürlich. Im weiteren behauptete er, das Bauverbot
sei durch kein hinreichendes öffentliches Interesse gerechtfertigt.
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Das Bundesgericht wies mit seinem Urteil vom 28. Januar 1970 auch diese
zweite Beschwerde ab. Es ging dabei von folgenden Erwägungen aus:

Die Waldabstandsvorschrift stellt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schränkung dar. Eine solche ist mit der Eigentumsgarantie vereinbar, wenn sie

auf gesetzlicher Grundlage beruht, im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt
und, sofern sie in der Wirkung einer Enteignung gleichkommt, gegen volle Ent-
Schädigung erfolgt. Die Untersuchung dieser drei Voraussetzungen ergab folgen-
des:

a) Die Eigentumsbeschränkung erfolgte im gegebenen Fall unmittelbar durch
das Gesetz. Die gesetzliche Grundlage ist damit gegeben.

b) Auf die Behauptung des mangelnden öffentlichen Interesses ist das Bundes-
gericht nicht mehr eingetreten, nachdem der Beschwerdeführer nach dem
Erlass des Baugesetzes keine solche Beschwerde erhob und mit seiner ersten
Beschwerde abgewiesen worden war.

c) Eine materielle Enteignung und damit eine Entschädigungspflicht ist zu ver-
neinen, wenn die gesetzlichen Benützungsbeschränkungen den Zweck ver-
folgen, ernsthafte Gefahren, die der öffentlichen Sicherheit oder den Rechts-
gütern einzelner drohen, abzuwenden. Die streitige Waldabstandsvorschrift
verfolgt diesen Zweck, und die verlangten 20 m liegen im Vergleich mit den
Vorschriften anderer Kantone an der unteren Grenze. Waldabstandsvor-
Schriften sind zudem in der Schweiz so verbreitet, dass auch im Kanton
Obwalden mit ihrem Erlass zu rechnen war.

Das Bandesgericht hat ml( diesem Entscheid die polizeiliche -Begründung der
Waldnhstandsvorschri/r anerkannt nnd basierend daran/ die damit verhnndene
.Eigentumsbeschrankung als nicht entschädignngsp/lichfig erklärt.

G. B/oetzer

Es wäre wertvoll, wenn die für das Forstwesen wichtigen Entscheide der
kantonalen und eidgenössischen Instanzen vermehrt allgemein bekanntgemacht
werden könnten. Ich bitte deshalb alle Leser, eine Kopie der ihnen zugänglichen
und für das Forstwesen wichtigen Beschlüsse und Urteile an das Institut für forst-
liehe Betriebswirtschaftslehre der ETH, Universitätstrasse 2, 8006 Zürich, ein-
zusenden.

JE Tromp
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